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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1% 1%

1,11% (16% Abfertigung)

6,91% (100% 
Abfertigung)

TEXTILIEN

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1% 1%

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA
Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI,
Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil  

GAKV TEXTIL - HANDWERK
(Sektor Handwerk)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,6% 1,9%

1,87% (27% Abfertigung)

6,91% (100% 
Abfertigung)

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

GAKV KLEIDUNG UND SCHUHE - KLEINE UND MITTLERE INDUSTRIE

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten, die eingestellt wurden und die vorgesehene Probezeit bestanden
haben. Befristet eingestellte Arbeitnehmer benötigen einen Vertrag von mindestens drei Monaten.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

Beitrag2

1,6% 1,9%

Abfertigungsanteil1 Beginn und Häufigkeit

(Sektor Industrie)

Tessili PMI 24.01.2020 sottoscritto da UNIONTESSILE - CONFAPI, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,6%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2%

2% (29% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature - 18.05.2004 sottoscritto da A.N.C.I., FEMCA-CISL, FILCTEM-
CGIL, UILTA-UIL.

GAKV SCHUHE - INDUSTRIE
(Sektor Industrie)

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer mit Berufsbild Arbeiter, in den Zwischenkategorien eingestufter
Arbeitnehmer, Angestellter oder mittlere Führungskraft beitreten, die mit unbefristetem Vertrag, mit befristetem
Vertrag von mindestens 12 Monaten, mit Ausbildungsvertrag oder mit Lehrvertrag eingestellt wurden.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2%
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2%

2% (29% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e
articoli per la prima infanzia - 20.02.2017 sottoscritto da Assogiocattoli, Femca-Cisl, Filtem-Cgil, Uiltec-Uil

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer mit Berufsbild Arbeiter, in den Zwischenkategorien eingestufter
Arbeitnehmer, Angestellter oder mittlere Führungskraft beitreten, die mit unbefristetem Vertrag, mit befristetem
Vertrag von mindestens 3 Monaten, mit Ausbildungsvertrag oder mit Lehrvertrag eingestellt wurden.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2%

GAKV SPIELZEUGE - INDUSTRIE
(Sektor Industrie)
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SISTEMA MODA ITALIA

Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2%

2% (27% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per gli addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e
da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori
dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini; della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; della
lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
cotoniera, liniera e delle fibre affini; della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi; delle
aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile; delle aziende dei comparti tessili vari e
torcitura e filatura serica - 05.07.2017 sottoscritto da SMI SISTEMA MODA ITALIA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CISL, la
UILTEC-UIL.

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2%

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

(Sektor Industrie)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer mit Berufsbild Arbeiter, in den Zwischenkategorien eingestufter
Arbeitnehmer, Angestellter oder mittlere Führungskraft beitreten, die mit unbefristetem Vertrag, mit befristetem
Vertrag von mindestens 3 Monaten, mit Ausbildungsvertrag oder mit Lehrvertrag eingestellt wurden.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

GAKV TEXTILINDUSTRIE KLEIDUNG MODE - SMI
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1% 1%4

2% (27% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

GAKV WÄSCHEREIEN
(Sektor Industrie)

CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti,
smacchiatoria e stireria in genere - 19.06.2013 sottoscritto da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL

4. Der Arbeitgeber muss zusätzlich 1% und somit einen Gesamtbeitrag von 2% einzahlen, falls der Arbeitnehmer denselben Beitrag 
einzahlt.

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1% 1%4
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2%

2% (29% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria- 19.07.2016 sottoscritto da
ANFAO, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

GAKV BRILLEN - INDUSTRIE

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2%

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

(Sektor Industrie)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2,3%

2% (29% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

CCNL per i dipendenti dalle manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima - 28.03.2014
ANPO, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2,3%

GAKV SCHIRME
(Sektor Industrie)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.
2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

1,5% 2%

+ Heimarbeit 1,7% 1,7%

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2%

+ Heimarbeit 1,7% 1,7%

4. Für die Heimarbeiter: Ersatz der Abfertigung ausgedrückt als Prozentsatz der gesamten Akkordbezahlung.

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR. Für die Heimarbeiter wird der Beitrag
als Prozentsatz des Anteils der Akkordbezahlung ausgedrückt, der sich nur auf den Bestandteil des nationalen Entgelts (sog. ERN)
bezieht, ohne andere Elemente der Entlohnung berücksichtigt werden.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,50% (bzw. 1,70% für Heimarbeiter); 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%;
9%; 10%.

6,91% (100% 
Abfertigung)4

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit

CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni 22,12,2023 sottoscritto
da CONFINDUSTRIA , FILCTEM,  FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

GAKV FELLE - INDUSTRIE (AIMPES)
(Sektor Industrie)

2% (29% Abfertigung)4 

6,91% (100% 
Abfertigung)
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Arbeitnehmer3 Arbeitgeber
Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach dem 
28.04.1993

6,91% (100% 
Abfertigung) 1,5% 2,3%

2% (29% Abfertigung)
6,91% (100% 
Abfertigung)

2. Ausgedrückt in Prozentsätzen des Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR.

3. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden
(erhöht oder verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber mitgeteilt wird. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer Einführung von
bestimmter Fristen, innerhalb derer solche Mitteilungen gemacht werden, zu überprüfen (Viele Unternehmen sehen in der Regel vor,
dass die Änderung der Beitragszahlung innerhalb 30. November beantragt wird, mit Wirkung ab dem ersten Januar des darauffolgenden
Jahres). Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen des
Gesamtwerts von Mindesttariflohn, Teuerungszulage, EDR wählt: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

Die Beiträge werden 
vierteljährlich mit Beginn ab 

dem auf den Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt.

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor dem 
29.04.1993

1,5% 2,3%

1. Das Mitglied kann die Höhe der Abfertigung, die in den Fonds eingezahlt wird, ändern. Hierbei müssen die kollektivvertraglich
vorgesehenen Prozentsätze eingehalten werden.

CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli- 22.11.2016 sottoscritto da
ASSOSCRITTURA, ASSOSPAZZOLE, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

GAKV FÜLLFEDERN, BÜRSTEN - INDUSTRIE
(Sektor Industrie)

Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten.

Abfertigungsanteil1
Beitrag2

Beginn und Häufigkeit
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